Grundvereinbarung nach AÜG für Arbeiter

Zwischen der Firma ...............................................................................................................

mit Sitz in ...............................................................................................................................

als Überlasser und

Frau/Herrn ..............................................................................................................................

als Arbeitskraft, geboren am ..................................................................................................

Anschrift: ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Staatsbürgerschaft ...................................................................................................................

Befreiungssehein oder Arbeitserlaubnis vom .........................................................................

1.
Die Arbeitskraft verpflichtet sich, Arbeitsleistungen für einen Dritten (Beschäftiger) zu erbringen. Der Beschäftiger wird jeweils nach § 12 AÜG vom Überlasser bekannt gegeben. Die Auswahl und der Wechsel des Beschäftigers obliegt ausschließlich dem Überlasser. Die Arbeitskraft hat die Arbeitsleistungen nach den Weisungen des Überlassers und des Beschäftigers zu erbringen.

Das Arbeitsverhältnis unterliegt dem BUAG und/oder dem Bauarbeiter​Schlechtwetter‑Entschädigungsgesetz.

2.
Das Vertragsverhältnis beginnt mit ................................. und wird auf unbestimmte Zeit / befristet bis ....................................... , weil ................................................................................................................................  
 / abgeschlossen, wobei der erste Monat als Probezeit
 gilt. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit aufgelöst werden. Im Fall des Wechsels des Beschäftigers werden der Arbeitskraft der neue Beschäftiger sowie die Arbeitsbedingungen bei diesem i.S. des § 12 Abs. 1 AÜG schriftlich mitgeteilt.

3.
Auf das Arbeitsverhältnis ist der KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung anzuwenden. Hinsichtlich des Entgelts und der Arbeitszeit (§ 10 Abs. 1 und 3 AÜG) ist der KV des jeweiligen Beschäftigerbetriebs zu beachten.

4.1.
Der monatliche Lohn richtet sich nach dem Abschnitt IX des vorgenannten KV. Auf Grund der vom AN vorgelegten Dienstzeugnisse und Arbeitsbestätigungen erfolgt die Einstufung in die Lohngruppe .............................................................

Das Entgelt wird monatlich im Nachhinein auf das von der Arbeitskraft zu nennende Konto überwiesen. 

Für die Einstufung hat die Arbeitskraft folgende Zeugnisse und Arbeitsbestätigungen vorgelegt:

a)

b)

c)

Diese Zeugnisse werden bei der jeweiligen Einstufung berücksichtigt.

4.2.
Sonderzahlungen


Die Höhe und die Berechnung der Sonderzahlungen richtet sich nach den Abschnitten XVI und XVII des anzuwendenden KV.

5.
Vorgesehene Verwendungen: ..................................................................................


..................................................................................................................................

6.
Die wöchentliche Norrnalarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden, Während der Zeit der Überlassung gelten die arbeitszeitrechtlichen Regelungen des im Beschäftiger‑Betrieb auf vergleichbare Arbeitnehmer anzuwendenden KV. Die Einteilung der Arbeitszeit obliegt dem Überlasser bzw. dem Beschäftiger. Die Arbeitskraft unterliegt nicht allfälligen arbeitszeitrechtlichen Betriebsvereinbarungen, die im jeweiligen Beschäftigerbetrieb anzuwenden sind. Eine Änderung der Arbeitszeiteinteilung wird vorbehalten. Auf Verlangen bzw. Anordnung sind Mehr‑ bzw. Überstunden in den gesetzlichen und kollektivvertraglichcn Grenzen zu leisten.

Flexible Arbeitszeit i.S. des KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung wird vereinbart:

Ja (
Nein (
Zeitausgleich für Überstunden wird vereinbart:

Ja (
Nein (
7.
Die Arbeitskraft ist verpflichtet, über ihre tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden vollständige Aufzeichnungen mit allen Mehrarbeits‑, Fehl‑ und Zeitausgleichstunden zu führen und diese zum Ende der Arbeitswoche bzw. zum Einsatzende bestätigen zu lassen und sofort an den Überlasser zu übersenden. Die Regelungen des AZG bzw. ARG sind einzuhalten.

8.
Das Urlaubsausmaß richtet sich nach dem UrlG und beträgt daher ............................

9.
Die Kündigungsfrist richtet sich nach Abschnitt IV Z 3 des anzuwendenden KV.

10.
Der örtliche Beschäftigungs‑ bzw. Uberlassungsbereich erstreckt sich auf ................


.....................................................................................................................................

11.
Die Arbeitskraft ist verpflichtet, an Einschulungen und Unterweisungen betreffend Arbeitnehrnerschutz und Sicherheitsbestimmungen beim Beschäftiger bzw. beim Überlasser teilzunehmen und die erworbenen Kenntnisse entsprechend zu beachten.

12.
Sollten bei der Überlassung seitens des Beschäftigers die Arbeitnehmer​schutzvorschriften missachtet werden oder Leben, Eigentum, Ehre bzw. Sittlichkeit der Arbeitskraft gefährdet sein, so hat der AN den Überlasser unverzüglich davon zu verständigen. Ebenso hat die Arbeitskraft ihrerseits die Arbeitnehmer​schutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere wird auf das Alkohol‑ und Suchtgiftverbot i.S. des § 15 Abs. 4 ASchG verwiesen.

13.
Bei Krankheit oder sonstiger Dienstverhinderung hat die Arbeitskraft den überlasser unverzüglich über den Grund (Krankheit f Arbeitsunfall / sonstige Dienstverhinderung) zu informieren und eine Bestätigung
 bzw. einen Nachweis nachzureichen. Bei Säumnis verliert die Arbeitskraft für den betreffenden Zeitraum ihren Entgeltanspruch.

........................................ , am ..............................

.......................................................................................................................................................

Überlasser 
Arbeitskraft

ERLÄUTERUNGEN:

Beachten Sie bitte, dass nach § 11 Abs. 1 AÜG bestimmte Beschränkungen einzuhalten sind (bezüglich Befristungen, Teilzeit, Verfall etc.) sowie Ausländer, für die eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde, nicht überlassen werden dürfen.

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung, den im Anhang zum KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung wiedergegebenen Dienstzettel zu verwenden. Insbesondere wird empfohlen, ausschließlich Arbeitsverträge abzuschließen.

� Unzutreffendes streichen. (Die Befristung erfordert eine sachliche Rechtfertigung; ein Befreiungsschein oder eine Arbeitserlaubnis (ab 1.7.2002) ist nur für jene Ausländer erforderlicb, die dem AuslBG unterliegen.


� Unzutreffendes streichen. (Die Befristung erfordert eine sachliche Rechtfertigung; ein Befreiungsschein oder eine Arbeitserlaubnis (ab 1.7.2002) ist nur für jene Ausländer erforderlicb, die dem AuslBG unterliegen.


� Siehe Abschnitt IV Z 1 des anzuwendenden KV sowie zulässig laut OGH Arb 10.979.


� Trotz dieser Regelung muss die Arbeitskraft bei jedem Krankenstand gesondert und ausdrücklich aufgefordert werden, eine Krankenstandsbestätigung vorzulegen, weil die generelle Anordnung nicht die für den Verlust des Krankenentgeltanspruchs vorgesehene Anordnung im Einzelfall ersetzen kann (OGH 9 Ob A 122/99).





